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ANPASSUNG BENÜTZUNGSGEBÜHREN 

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2023 den einstimmigen Beschluss 

gefasst, die Gebühren laut Mitteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung mit einer Indexsteigerung 

von 6,1 % zu erhöhen. Ab 01. Jänner 2024 gelten folgende wertgesicherten Gebühren: 

Wassergebühren: Abnahmepreis pro m³: EUR 2,77 brutto 

 Wasserzählergebühr: EUR 24,00 brutto (keine Indexsteigerung) 

 Bereitstellungsgebühr: EUR 66,00 brutto (keine Indexsteigerung) 

 Wasservollanschluss: EUR 5.593,16 brutto 

 Wasserteilanschluss: EUR 3.728,78 brutto 

 Kellerstöcklanschluss: EUR 2.711,83 brutto 

 

Kanalgebühren: Grundgebühr pro Nutzungseinheit und Jahr: 

 für Wohnung oder Wohnung/Arbeitsstätte: EUR 120,21 brutto 

 für sonstige Nutzungseinheiten: EUR 151,72 brutto 

 Benützungsgebühr je Einwohner (EGW): EUR 106,21 brutto 

Die Benützungsgebühr bei sonstigen Nutzungseinheiten, Betrieben und 

Arbeitsstätten sind auf unserer Homepage www.st-peter-ottersbach.gv.at 

ersichtlich. 

 

Müllgebühren: Die Gebühren bei der Müllbeseitigung bleiben unverändert und wurden nicht 

erhöht. 

 

GEBÜHRENBREMSE 

Durch eine sogenannte „Gebührenbremse“ sollen die inflationsbedingten Steigerungen bei den Gebühren 

im Jahr 2024 gemäßigt werden. Die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach hat hierfür seitens des 

Bundes insgesamt EUR 48.684,00 als einmaligen Zweckzuschuss erhalten. 

Die Parameter für die Bemessung der Förderhöhe auf die einzelnen Abgabenpflichtigen, sowie für 

welchen Gebührenhaushalt (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) die Mittel 

verwendet werden sollen, wird derzeit ausgearbeitet und danach zur Beschlussfassung dem 

Gemeinderat vorgelegt. Die Förderung wird spätestens im 3. Quartal 2024 in Form einer Gutschrift bei 

der quartalsmäßigen Vorschreibung abgezogen. 
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SPRECHTAGE SVS UND BEZIRKSKAMMER 

Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen bietet für das Jahr 2024 jeweils mittwochs von 

08:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach einen 

Beratungstag an folgenden Terminen an: 17. Jänner, 14. Februar, 13. März, 10. April, 15. Mai, 12. 

Juni, 10. Juli, 14. August, 11. September, 16. Oktober, 13. November und 11. Dezember 2024. 

Kammersekretär Ing. Johann Kaufmann bietet ebenfalls einen Sprechtag im Marktgemeindeamt  

St. Peter am Ottersbach von 08:00 bis 12:00 Uhr an folgenden Terminen an: 17. Jänner, 13. März, 15. 

Mai, 10. Juli, 11. September und 13. November 2024. 

TERMINE BAUBERATUNG 

Die Marktgemeinde bietet im 1. Halbjahr 2024 folgende Termine für eine kostenlose Bauberatung an:  

18. Jänner, 15. Februar, 21. März, 18. April, 16. Mai und 20. Juni 2024. Die Termine finden jeweils 

donnerstags ab 14:00 Uhr im Gemeindeamt statt. Anmeldungen unter Tel.: 03477/2255 oder  

E-Mail: gde@st-peter-ottersbach.gv.at  

TERMINE RECHTSBERATUNG 

Termine für eine Rechtsberatung im Gemeindeamt, bitte mit Frau Mag. Birgit Kaiser telefonisch 

vereinbaren. Tel. 0664/76 96 061 oder E-Mail: birgit.kaiser@ihrerechtehand.at 

FÖRDERUNG FÜR TIERHALTENDE BETRIEBE 

Für Besamungen kann der Antrag für das Jahr 2023 ab sofort bis 29. Februar 2024 mittels Vorlage der 

entsprechenden Besamungsscheine im Gemeindeamt während der Amtsstunden eingebracht werden. 

Zuschuss pro künstliche Besamung EUR 4,00 pro Sau (bis zu einem Höchstbetrag von EUR 350,--) und 

EUR 28,00 pro Rind (bis zu einem Höchstbetrag von EUR 500,--). 

GEMEINDESKITAG 

Die Marktgemeinde organisiert am Samstag, 02. März 2024 wieder einen Gemeindeskitag nach 

Schladming, auch für Nicht-Skifahrer. Kosten: Erwachsene pro Person EUR 75,--, Kinder bis 15 Jahre 

EUR 50,--, Nichtskifahrer pro Person EUR 35,--. Abfahrt um 05:30 Uhr vom Petersplatz, Rückkunft ca. 

23:00 Uhr. Anmeldungen mit gleichzeitiger Einzahlung sind ab sofort, jedoch bis spätestens Freitag,  

23. Februar 2024 im Gemeindeamt möglich. 

FASCHINGSUMZUG 

Die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach möchte auch heuer wieder einen Faschingsumzug 

organisieren. Dieser findet am Sonntag, 11. Februar 2024 im Ortszentrum von St. Peter am Ottersbach 

statt. Wenn Sie (ihr Verein) Interesse haben, daran teilzunehmen, dann melden Sie sich bis spätestens 

Ende Jänner 2024 im Gemeindeamt bzw. per Mail gde@st-peter-ottersbach.gv.at  

GELBER SACK 

Laut Auskunft der Firma Saubermacher werden ab sofort bei der Abfuhr von gelben Säcken keine 

anderen Säcke (z. B. schwarze Säcke) mehr mitgenommen. Bitte halten Sie daher nur die vorgesehenen 

gelben Säcke zur Abholung bereit! Sie können jederzeit im Gemeindeamt kostenlos nachgeholt werden. 


